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Corona-Verordnungen und Prostitutionsgewerbe  

(UPDATE 1. September 2020) 
 

Nachfolgend eine Zusammenstellung der aktuell geltenden Bestimmungen zu Prostitutionsgewerben und Prostitutionstätigkeit in den 

einschlägigen Corona-Verordnungen der Bundesländer: 
 

 

PROSTITUTIONSGEWERBE 
(= Prostitutionsstätten, Prostitutionsfahrzeuge, 

Prostitutionsveranstaltungen, Prostitutionsvermittlung) 

SEXUELLE DIENSTLEISTUNGEN 
(jenseits von konzessionierten Einrichtungen des Prostitutionsgewerbes) 

vollständig  
verboten 

teilweise Öffnung /  
nur unter Auflagen 

ausdrücklich  
verboten 

eingeschränkt  
erlaubt 

nicht  
untersagt 

 
aktuell  in 

10 Bundesländern: 
 

- Baden-Württemberg 
- Brandenburg 
- Bremen 
- Hamburg 
- Hessen 
- Mecklenburg-Vorpom. 
- NRW 
- Rheinland-Pfalz 
- Sachsen-Anhalt 
- Schleswig-Holstein 

 

 
aktuell  in 

6 Bundesländern: 
 

- Bayern  
- Berlin 
- Niedersachsen 
- Saarland 
- Sachsen 
- Thüringen 

 
aktuell  in 

6 Bundesländern: 
 

- Hamburg 
- Mecklenburg-Vorp. 
- NRW 
- Saarland 
- Schleswig-Holstein 

 
(wegen 1,5-m-Abstand): 
 
- Brandenburg 

 
aktuell  in 

2 Bundesländern: 
 
- Baden-Württemberg      
   (nicht in Stuttgart,  
    Karlsruhe, Esslingen,  
    Heilbronn);  
 
 - Berlin  
    (nur unter Auflagen) 

 
 

 
aktuell in 

8 Bundesländern 
 
- Bayern 
- Bremen 
- Hessen 
- Niedersachsen 
- Rheinland-Pfalz 
- Sachsen 
- Sachsen-Anhalt 
- Thüringen 

  
 

 

Relevante Veränderungen gegen über UPDATE 24.08.2020 in folgenden Bundesländern: Sachsen, Niedersachsen 

 

Kontaktdatennachverfolgung: In Bundesländern mit teilweiser Öffnung bzw. Öffnung unter Bedingungen (Bayern, Berlin, Niedersachsen, 

Saarland, Sachsen, Thüringen) ist die Öffnung von Bordellen an verschiedene Auflagen gekoppelt. Neben der Aufstellung eines Hygienekonzepts 

ist dies vor allem die Verpflichtung zur Erfassung von Daten der Prostitutionskunden („Kontaktdatennachverfolgung“). 

  

Nachfolgende Tabelle ist detaillierter und zeigt für die einzelnen Bundesländer zudem, bis wann mindestens mit einer Schließung von 

Prostitutionsstätten zu rechnen ist: 
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TABELLE 01: Corona-Verordnungen und sexuelle Dienstleistungen nach Bundesländern (1) – UPDATE 01.09.2020 
 

 
Nr. 

 
Bundesland 

Sexuelle Dienstleistungen  
in Einrichtungen des Prostitutionsgewerbes 

Sexuelle Dienstleistungen 
außerhalb von 

Prostitutionsgewerben 

  Prostitutions- 
stätte 

Prostitutions-
fahrzeug 

Prostitutions-
veranstaltung 

Prostitutions-
vermittlung 

ohne GV mit GV 

 
01 

Baden- 
Württemberg 

(VO gültig bis 
30.09.2020) 

 
Verboten bis (mindestens) 30. September 2020 

 
nicht untersagt 

(außer: Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen, 
Heilbronn)  

 
 
 
 

02 

 
 
 
Bayern 

(VO gültig bis 
02.09.2020) 
 

„Prostitutionsstätte“: 

(nur 1:1-Kontakte) 

zulässig 
(seit 15. 07.2020) 

 
 
 

Verboten bis (mindestens) 2. Sept. 2020 

 
 
 

nicht untersagt 
„Bordellbetrieb“ 

(„vermehrte Kontakte“): 

verboten  
bis (mindestens)  

2. September 2020 

 
 
 
 
 
 
 

03 

 
 
 
 
 
 
Berlin 

(VO gültig bis 
24.10.2020) 

 
ab. 1. Sept. 2020: 

 
zulässig  

 
- mit GV 

- keine gesichtsnahen 
Praktiken 

- mit Hygienekonzept 
Betreiber 

- mit Hygienekonzept 
Sexarbeiterin 

- nur mit 
Terminvereinbarung 

- nur mit Einzelkunden 
+  Anwesenheits-Doku 

 
 
 
 
 
 
 

Verboten  
 

bis 
1. Okt. 2020 

 
(danach 
zulässig) 

 
 
 
 
 
 
 

Verboten  
 

bis  
24. Okt. 2020 

 
ab. 1. Sept. 2020: 

 
zulässig  

 
- mit GV 

- keine gesichtsnahen 
Praktiken 

- mit Hygienekonzept 
Betreiber 

- mit Hygienekonzept 
Sexarbeiterin 

- nur mit 
Terminvereinbarung 

- nur mit Einzelkunden 
+  Anwesenheits-Doku 

 
ab. 1. Sept. 2020: 

 

zulässig: 
 

- mit GV 
- keine gesichtsnahen Praktiken 
- mit Hygienekonzept Betreiber 

- mit Hygienekonzept Sexarbeiterin 
- nur mit Terminvereinbarung 

- nur mit Einzelkunden 
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TABELLE 01: Corona-Verordnungen und sexuelle Dienstleistungen nach Bundesländern (2) – UPDATE 01.09.2020 
 

 
Nr. 

 
Bundesland 

Sexuelle Dienstleistungen  
in Einrichtungen des Prostitutionsgewerbes 

Sexuelle Dienstleistungen 
außerhalb von 

Prostitutionsgewerben 

  Prostitutions- 
stätte 

Prostitutions-
fahrzeug 

Prostitutions-
veranstaltung 

Prostitutions-
vermittlung 

ohne GV mit GV 

 
04 

Brandenburg 

(VO gültig bis 
04.09.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 4. Sept. 2020 

 
scheitert am 1,5-m-Abstand 

 
05 

Bremen 

(VO gültig bis 
25.09.2020) 
 

 

Verboten bis (mindestens)  
25. Sept. 2020 

 
nicht untersagt 

 
nicht untersagt 

 
06 

Hamburg 

(VO gültig bis 
30.11.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 30. November 2020 

 
ausdrücklich verboten 

 
07 

Hessen 

(VO gültig bis 
31.10.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 31. Oktober 2020 

 
nicht untersagt 

 
 

08 

Mecklenburg- 
Vorpommern 

(VO gültig bis 
10.09.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 10. Sept. 2020 

 
ausdrücklich verboten 

 
 

09 

 
Niedersachsen 

(VO gültig bis 
14.09.2020) 
 

 
Zulässig 

(per Gerichtsbeschluss 
seit 28.08.2020) 

 

Zulässig 
(per Gerichtsb.  

seit 28.08.2020) 

 

 
nicht untersagt 

 
 gerichtlich erlaubt 

(auch Straßenprostitution, da § 5 Abs. 1 
Satz 1 per Gericht außer Vollzug gesetzt ist) 

 
10 

NRW 

(VO gültig bis 
15.09.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 15. September 2020 

 
ausdrücklich verboten 

 
 

11 

Rheinland-
Pfalz 

(VO gültig bis 
15.09.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 15. September 2020 

 
 

nicht untersagt 
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TABELLE 01: Corona-Verordnungen und sexuelle Dienstleistungen nach Bundesländern (3) – UPDATE 01.09.2020 
 

 
Nr. 

 
Bundesland 

Sexuelle Dienstleistungen  
in Einrichtungen des Prostitutionsgewerbes 

Sexuelle Dienstleistungen 
außerhalb von 

Prostitutionsgewerben 

  Prostitutions- 
Stätte 

Prostitutions-
fahrzeug 

Prostitutions-
veranstaltung 

Prostitutions-
vermittlung 

ohne GV mit GV 

 
 
 

12 

 
 
Saarland 

(VO gültig bis 
31.10.2020) 
 

„Prostitutionsstätte“: 

zulässig 
- nur 1:1 Kontakte 

+  Anwesenheits-Doku 

 

 
 

Verboten bis (mindestens) 31. Oktober 2020 

 
 

ausdrücklich verboten 

„Bordellbetriebe“ 

verboten 
 
 

13 

 
Sachsen 

(VO gültig bis 
16.09.2020) 
 

„Prostitutionsstätte“: 

zulässig 
- ohne GV 

- mit Hygienekonzept 
+ Anwesenheits-Doku 

 
 

Verboten bis (mindestens) 2. November  2020 

 
 

nicht untersagt 

 
 

14 

Sachsen-
Anhalt 

(VO gültig bis 
16.09.2020) 
 

 
 

Verboten bis (mindestens) 16. September 2020 

 
 

nicht untersagt 

 
 

nicht untersagt 

 
 

15 

Schleswig-
Holstein 

(VO gültig bis 
30.08.2020) 
 

 
Verboten bis (mindestens) 30. August 2020 

 

ausdrücklich verboten 
(sofern mit Körperkontakt) 

 

 
 

16 

 
Thüringen 

(VO gültig bis 
30.09.2020) 
 

(ab 20. August 2020): 

zulässig 
- nicht mehr als 2 Beteiligte 

gleichzeitig 
- Hygienekonzept 

+ Anwesenheits-Doku 

 
Verboten bis (vorläufig) 30. Sept. 2020 

 
(Möglichkeiten schrittweiser Aufhebung werden geprüft) 

 

 
 
 

nicht untersagt 
 

 

 

 

Nachfolgende Tabelle zeigt relevante Passagen der Corona-Verordnung mit den einschlägigen Paragrafen:  

(Bitte auf die Gültigkeitsdauer der jeweiligen Corona-Landesverordnung achten!) 
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TABELLE 02: Regelungen zu Prostitutionstätigkeit / Prostitutionsgewerbe in Corona-Verordnungen der Bundesländer  

                       (UPDATE 01.09.2020) 

 

Bundesland 1,5-Meter-
Mindestabstand 

Regelungen zu 
Dienstleistungen 

Prostitutionsgewerbe Prostitutions-
tätigkeit 

01 Baden-
Württemberg 
 
VO vom 06.08.2020 
Gültig bis 30.09.2020 

 

§ 2 

 
(1) Soweit keine 
geeigneten physischen 
Infektionsschutzvorricht
ungen vorhanden sind, 
wird die Einhaltung 
eines Mindestabstands 
zu anderen Personen 
von 1,5 Metern 
empfohlen. 

(2) Im öffentlichen 
Raum muss ein 
Mindestabstand zu 
anderen Personen von 
1,5 Metern eingehalten 
werden, sofern nicht 
die Einhaltung des 
Mindestabstands im 
Einzelfall unzumutbar, 

dessen Unterschreitung 
aus besonderen 
Gründen erforderlich 
oder durch 
Schutzmaßnahmen ein 
ausreichender 
Infektionsschutz 
gewährleistet ist.  

§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung  

 
(1) Eine nicht-medizinische 
Alltagsmaske oder eine vergleichbare 
Mund-Nasen-Bedeckung muss 
getragen werden 

1. …. in Friseur-, Massage-, Kosmetik-, 
Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios 
und in medizinischen und nicht 
medizinischen Fußpflegeeinrich-
tungen. 
 

§ 13 untersagt: 

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche 
Einrichtungen; jede sonstige Ausübung des 
Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des 

Prostituiertenschutzgesetzes. 
 
(= Betreiben / Organisieren von Prostitutionsstätte, P-
Fahrzeug, P-Veranstaltung, P-Vermittlung) 

 
 
- 

02 Bayern 
 
VO vom 14.08.2020 
Gültig bis 02.09.2020 

 

§ 1 

(1) Jeder wird 
angehalten, die 
physischen Kontakte zu 
anderen Menschen auf 
ein Minimum zu 
reduzieren und den 
Personenkreis 
möglichst konstant zu 
halten. Wo immer 
möglich, ist ein 
Mindestabstand 

zwischen zwei 

§ 12 
(2) Für Dienstleistungsbetriebe mit 
Kundenverkehr gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1, 3 und 4 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die 
Maskenpflicht auch insoweit entfällt, 
als die Art der Dienstleistung sie 

nicht zulässt. 

§ 11  
untersagt: 

(5) Bordellbetriebe, Clubs, Diskotheken, sonstige 
Vergnügungsstätten und vergleichbare 
Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. 

 
- 
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Personen von 1,5 m 
einzuhalten. 3In 
geschlossenen 
Räumlichkeiten ist stets 
auf ausreichende 
Belüftung zu achten. 

03 Berlin 
 
VO vom 15.08.2020 
Gültig bis 24.10.2020 

 

§ 1 
 

(2) Bei Kontakten zu 
anderen Menschen ist 
ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern 
einzuhalten. Satz 1 gilt 
nicht, sofern eine 
körperliche Nähe 
unter 1,5 Metern nach 
den Umständen nicht 
zu vermeiden ist, 

insbesondere  
1. bei der Erbringung 
von Tätigkeiten im 
Rahmen der 
Gesundheitsversorgung 
und Pflege 
einschließlich der 
Versorgung mit Heil-, 
Hilfs- und 
Pflegehilfsmitteln… 
 

§ 3 Anwesenheitsdokumentation 

 
(1) Über § 2 hinaus haben die 
Verantwortlichen für 
… 
6. Dienstleistungsgewerbe im 
Bereich der körpernahen 
Dienstleistungen,  

eine Anwesenheitsdokumentation zu 
führen, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind. 
 
 

§ 5 Weitere Hygiene- und Schutzregeln für 
besondere Bereiche 
 

(11)  
Die entgeltliche Erbringung sexueller 
Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr, 

insbesondere erotische Massagen, Fesselspiele und 
verwandte Sexualpraktiken sind zulässig; 
gesichtsnahe Praktiken sind nicht erlaubt.  

 
Der Betrieb von Prostitutionsstätten und von 
Prostitutionsvermittlungen im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372), das zuletzt durch Artikel 182 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist, sind zulässig, soweit sie 
ausschließlich Dienstleistungen nach Satz 1 
anbieten.  

 
Über Satz 1 erster Halbsatz hinaus sind sexuelle 
Dienstleistungen mit Geschlechtsverkehr ab dem 1. 
September 2020 zulässig; dies gilt auch für 

Prostitutionsstätten und Prostitutionsvermittlungen.  
 
Sexuelle Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 sind in 
Prostitutionsfahrzeugen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes ab dem 1. Oktober 2020 
zulässig.  

 
Die Organisation oder die Durchführung von 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt.  

 
Die anbietende Person der Dienstleistungen nach Satz 
1 und 3 sowie die Betreiberin oder der Betreiber eines 
Prostitutionsgewerbes im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes haben entsprechend § 2 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ein individuelles 
Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf 

Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.  
 

§ 5 
 

Die entgeltliche 
Erbringung 
sexueller 
Dienstleistungen 
ohne 
Geschlechtsverk
ehr, insbesondere 

erotische 
Massagen, 
Fesselspiele und 
verwandte 
Sexualpraktiken 
sind zulässig; 
gesichtsnahe 
Praktiken sind 
nicht erlaubt. 

 
Über Satz 1 erster 
Halbsatz hinaus 
sind sexuelle 
Dienstleistungen 
mit 
Geschlechtsverk
ehr ab dem 1. 
September 2020 
zulässig; 
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Das Angebot der Dienstleistungen nach Satz 1 und 3 
ist nur nach Terminvereinbarung und ausschließlich 
an einzelne Personen erlaubt. § 3 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 6 und Absatz 2 sowie § 4 Absatz 1 Nummer 2 
und Absatz 2 Nummer 2 bis 4 gelten entsprechend  
 

04 Brandenburg 
 
VO vom 11.08.2020 
Gültig bis 04.09.2020 

 

§ 1 

„Zwischen Personen ist 
im öffentlichen und 
privaten Bereich 

grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten.“ 

§ 2 

Mund-Nasenbedeckung muss 
getragen werden 

§ 8: 
 
Für den Publikumsverkehr zu schließen sind  
2. Prostitutionsstätten und -fahrzeuge im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I 
S. 2372), das durch Artikel 57 des Gesetzes vom 20. 
November 2019 (BGBl. I S. 1626, 1661) geändert worden ist, 
Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote; 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt 
werden. 

 

05 Bremen 
 
VO vom 25.08.2020 
Gültig bis 25.09.2020 

 
 

§ 1 
 

Außerhalb der eigenen 
Wohnung nebst dem 
umfriedeten Besitztum 
ist , soweit möglich, ein 
Abstand von 
mindestens 1,5 Metern 

zu anderen Personen 
einzuhalten. 
 
Bei der Ausübung von 
Sport und beim Singen 
oder bei ähnlichen 
Tätigkeiten in 
geschlossenen 
Räumen, die eine 
intensive Atmung 
bedingen, ist ein 
Abstand von 
mindestens zwei 
Metern zu anderen 

Personen einzuhalten. 
 
Absatz 1 gilt nicht 
für:…Zusammenkünfte 
zwischen Angehörigen 
von zwei Hausständen 
im Sinne von Nummer 2 
oder von einer Gruppe 
mit bis zu zehn 

§ 6 

 
Das Erbringen von 
Dienstleistungen und 

Handwerksleistungen, bei denen ein 
Abstand von 1,5 Metern von Mensch 
zu Mensch nicht eingehalten werden 
kann, sind erlaubt, wenn 
Hygienemaßnahmen getroffen 
werden, die geeignet erscheinen, die 
Gefahr der Infektion der Kundinnen 
und Kunden mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu vermindern. 
 
§7 
 
Ein Schutz- und Hygienekonzept 

muss bezogen auf den konkreten Ort 
durch Benennung geeigneter 
Maßnahmen schlüssig darlegen, 
1. wie die Abstandsregeln nach § 1 
Absatz 1 und 2 eingehalten werden 
können; zum Beispiel durch die 
Festlegung von 
Zutrittsbeschränkungen, einer Sitz-
platzpflicht oder einer Bedienpflicht, 
 
2. welche Hygienemaßnahmen und 
Hygieneregeln zur Vermeidung von 
Infektionen vorgesehen sind; zum 
Beispiel durch das Aufstellen von 
Schutzvor-richtungen oder die hierzu 

§ 4 

untersagt 
 
Prostitutionsstätten nach § 2 Absatz 4 des 
Prostituiertenschutzgesetzes, Prostitutionsfahrzeuge 

nach § 2 Absatz 5 des Prostituiertenschutzgesetzes 
und Swingerclubs, 
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Personen aus mehreren 
Hausständen. 

nachrangige Festlegung einer Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung, durch regelmäßige 
Reinigung oder die hierzu 
nachrangige Desinfektion,3. wie bei 
Angeboten in geschlossenen Räumen 
eine ausreichende Lüftung 
gewährleistet werden kann, zum 
Beispiel durch Festlegung von 
Pausen zur Durchlüftung oder das 
gezielte Aufstellen von Ventilatoren. 
 
§ 8  
Namensliste zur Kontaktverfolgung 

 
Soweit es diese Verordnung verlangt, 
sind zum Zweck der 
Infektionskettenverfolgung der Name 
und die Kontaktdaten 
(Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse) der betroffenen Personen 
sowie der Zeitpunkt des Betretens 
und Verlassens der Ein-richtung oder 
des Veranstaltungsortes durch die 
verantwortliche Person zu erheben, 
ohne dass Dritte Kenntnis von den 
Daten erlangen können, zu 
dokumentieren und drei Wochen 
aufzubewahren. Eine Person darf an 
der Veranstaltung nur teilnehmen 
oder einen Besuch in einer 
Einrichtung vornehmen, eine Kundin 
oder ein Kunde oder ein Gast darf nur 
bedient werden, wenn sie oder er mit 
der Dokumentation einverstanden ist. 
Sofern es zur 
Infektionskettenverfolgung 
erforderlich ist, ist das zuständige 
Gesundheitsamt zum Abruf dieser 
Daten befugt. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist nach Satz 1 sind 
die Kontaktdaten zu löschen. 

06 Hamburg 
 
VO vom 01.09.2020 
Gültig bis 30.11.2020 

 
 

§ 3 

 
Personen müssen an 
öffentlichen Orten 
zueinander einen 
Mindestabstand von 

§ 7 Kontaktdatenerhebung zur 
Nachverfolgbarkeit von 
Infektionsketten 

 
(1) Soweit in dieser Verordnung zum 
Zweck der behördlichen 

§ 26 
 

(1) Prostitutionsstätten im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372), zuletzt geändert am 20. November 
2019 (BGBl. I S. 1626, 1661), dürfen nicht für den 

§ 26 

 
Die Prostitutions-
vermittlung im 
Sinne des 
Prostituierten-
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 1,5 Metern einhalten 

(Abstandsgebot). Das 
Abstandsgebot gilt nicht 

1. …wenn die Einhaltung 
des Mindestabstands 
aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist. 

Nachverfolgbarkeit von 
Infektionsketten eine Pflicht zur 
Erfassung und Speicherung der 
Kontaktdaten anwesender Personen 
(Kontaktdatenerhebung) 
vorgeschrieben ist, gilt Folgendes: 

1. als Kontaktdaten sind der Name, die 
Wohnanschrift und eine 
Telefonnummer zu erfassen, 

2. die Kontaktdaten sind unter Angabe 
des Datums und der Uhrzeit der 
Eintragung in Textform zu erfassen 
und vier Wochen aufzubewahren 
(Aufbewahrungsfrist); dabei ist 
sicherzustellen, dass unbefugte Dritte 
keine Kenntnis von den Kontaktdaten 
erlangen können, 

3. die Kontaktdaten sind der 
zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen… 
 
§ 14 Dienstleistungen mit 
Körperkontakt 

In Betrieben des Friseurhandwerks 
und Dienstleistungsbetrieben der 
Körperpflege gelten die allgemeinen 
Hygienevorgaben nach § 5 sowie die 
Pflicht zur Kontaktdatenerhebung 
nach § 7. Soweit keine Vorgaben 
nach § 5 Absatz 2 Satz 2 vorliegen, 
ist ein Schutzkonzept nach Maßgabe 
von § 6 zu erstellen. 

Publikumsverkehr geöffnet werden. Die 
Prostitutionsvermittlung im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes und die Ausübung der 
Prostitution sind nicht gestattet. 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht durchgeführt 
werden. Prostitutionsfahrzeuge im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht bereitgestellt 
werden. Die Erbringung sexueller Dienstleistungen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Prostituiertenschutzgesetzes ist untersagt. 
 

schutzgesetzes 
und die 
Ausübung der 
Prostitution sind 
nicht gestattet. 

 
 

07 Hessen 
 
VO vom  01.08.2020 
Gültig bis 31.10.2020 

 

§ 3 
 

Bei Begegnungen mit 
anderen Personen ist 
ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 
 
(2) Das Verbot des Abs. 
1 Satz 1 gilt nicht für 1. 
Zusammenkünfte von 
Personen, die aus 
geschäftlichen, 
beruflichen, 
dienstlichen, 
schulischen oder 

§ 6  
(2) Personen, die in Betrieben mit 
körpernahen Dienstleistungen, 

insbesondere in Frisörbetrieben im 
Sinne der Nr. 38 des Anhang A der 
Handwerksordnung und in 
vergleichbaren Einrichtungen tätig 
sind, müssen für die gesamte Dauer 
eines Kundenkontaktes eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach § 1 Abs. 6 
Satz 2 tragen. Das Betreten des 
Publikumsbereichs von Betrieben und 
Einrichtungen nach Satz 1 durch 
Kundinnen und Kunden ist nur 
gestattet, wenn für die gesamte 
Dauer des Aufenthaltes eine Mund-

§ 2  

untersagt 
 
Prostitutionsstätten im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes, Bordelle, 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes und ähnliche 
Einrichtungen 
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betreuungsrelevanten 
Gründen 

Nasen-Bedeckung nach § 1 Abs. 6 
Satz 2 getragen wird. Den Kundinnen 
und Kunden ist die Abnahme der 
Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, 
soweit und solange die 
Inanspruchnahme der Dienstleistung 
nur ohne Mund-Nasen-Bedeckung 
erfolgen kann. § 1 Abs. 6 Satz 3 gilt 
entsprechend 

08 Mecklenburg-
Vorpommern 
 
VO vom  13.08.2020 
Gültig bis 10.09.2020 

 
 

§ 1 
 

Im Übrigen ist in der 
Öffentlichkeit, wo 
immer möglich, ein 
Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen 

Personen einzuhalten. 
Es wird empfohlen, eine 
Mund-Nase-Bedeckung 
(zum Beispiel 
Alltagsmaske, Schal, 
Tuch) zu tragen. 
 
In der Öffentlichkeit ist, 
wo immer möglich, zu 

anderen als den in Satz 
1 genannten Personen 
ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

 § 2 

 
(30) … Das Prostitutionsgewerbe ist für den 

Publikumsverkehr geschlossen 
  
 

§ 2 
 
Prostitution ist 
untersagt. 

09 Niedersachsen 
 
VO vom 29.08.2020 
Gültig bis  14.09.2020 

§ 1 
 

(3) In der Öffentlichkeit 
sowie in den für die 
Öffentlichkeit 
zugänglichen und für 
einen Besuchs-oder 
Kundenverkehr 
geöffneten 
Einrichtungen jeglicher 
Art hat jede Person 
soweit möglich einen 
Mindestabstand 
von1,5 Metern zu 
anderen Personen 
einzuhalten 

(Abstandsgebot) 
 

§ 8 
Körpernahe Dienstleistungen 

 
(1) Das Erbringen von 

Dienstleistungen, bei denen das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3  
Sätze 1 und 2nicht eingehalten 

werden kann, ist erlaubt, wenn 
Maßnahmen aufgrund eines 
Hygienekonzepts nach § 3 getroffen 
werden.  
 
(2) Zwischen den Kundinnen und 
Kunden ist ein Abstand nach § 1 

Abs.3 Sätze 1 und 2zu gewährleisten; 
die dienstleistende Person muss bei 

der Arbeit eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach § 2 Abs. 2 tragen 

§ 5  
 
(per Gerichtsbeschluss vom 28.08.2020 außer Kraft) 
 
 
(untersagt: Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche 

Einrichtungen sowie die Straßenprostitution) 
 

In Privat-
wohnungen und 
Hotels erlaubt 



11 
 

 und nach jeder Kundin und jedem 
Kunden eine Händedesinfektion 
durchführen.  
 
(3) Jede Dienstleisterin und jeder 

Dienstleister, die oder der eine 
Dienstleistung mit unmittelbaren 
Körperkontakt zur Kundin oder zum 

Kunden erbringt, ist zur 
Datenerhebung und 
Dokumentation nach § 4 verpflichtet. 

10 Nordrhein-
Westfalen 
 
VO vom 01.09.2020 
Gültig bis 15.09.2020 

 
 

§ 2 

 
(1) Außerhalb der nach 
§ 1 zulässigen Gruppen 
ist im öffentlichen Raum 
zu allen anderen 
Personen 
grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 
1,5 Metern 
einzuhalten, soweit in 

dieser Verordnung 
nichts anderes bestimmt 
ist.  
 
(2) Wenn die Einhaltung 
des Mindestabstands 
aus medizinischen, 
rechtlichen, ethischen 
oder baulichen Gründen 
nicht möglich ist, wird 
das Tragen einer 
textilen Mund-Nase-
Bedeckung (zum 

Beispiel Alltagsmaske, 
Schal, Tuch) empfohlen. 
 
Die Mund-Nase-
Bedeckung kann 
vorübergehend abgelegt 
werden, wenn das zur 
Ermöglichung einer 
Dienstleistung oder 
ärztlichen Behandlung 
oder aus anderen 
Gründen (z.B. 
Kommunikation mit 

§ 2a 

Rückverfolgbarkeit 
 
Die einfache Rückverfolgbarkeit im 
Sinne dieser Vorschrift ist 
sichergestellt, wenn die den 
Begegnungsraum eröffnende Person 
(Gastgeber, Vermieter, 
Einrichtungsleitung, Betriebsinhaber, 
Veranstaltungsleitung usw.) alle 
anwesenden Personen (Gäste, 
Mieter, Teilnehmer, Besucher, 
Kunden, Nutzer usw.) mit deren 
Einverständnis mit Name, Adresse 
und Telefonnummer sowie – sofern 
es sich um wechselnde 
Personenkreise handelt – Zeitraum 
des Aufenthalts bzw. Zeitpunkt von 
An- und Abreise schriftlich erfasst und 
diese Daten für vier Wochen 
aufbewahrt. 
 
§ 2b 

 
Sofern in dieser Verordnung oder 
ihrer Anlage für die Zulässigkeit von 
Einrichtungen und Angeboten ein 
besonderes Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept 

vorausgesetzt wird, so muss  
dieses Maßnahmen insbesondere zur 
Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 Metern zwischen Personen, die 
nicht zu den in § 1 Absatz 2 
genannten Gruppen gehören, sowie 
Maßnahmen zur besonderen 
Infektionshygiene durch angepasste 

§ 10  

 
(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und 
Begegnungsstätten sowie die folgenden An-gebote sind 
untersagt: 1. Clubs, Diskotheken und ähnliche 
Einrichtungen, 2. sexuelle Dienstleistungen in und 
außerhalb von Prostitutionsstätten, Bordellen und 
ähnlichen Einrichtungen.  

§ 10 

 
sexuelle 
Dienstleistungen 
in und außerhalb 
von 
Prostitutionsstätte
n, Bordellen und 
ähnlichen 
Einrichtungen. 
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einem gehörlosen oder 
schwerhörigen 
Menschen, zur 
Einnahme von Speisen 
und Getränken in Zügen 
des Personen-verkehrs) 
zwingend erforderlich 
ist. 

Reinigungsintervalle, ausreichende 
Handdesinfektionsgelegenheiten, 
Informationstafeln zum 
infektionsschutzgerechten Verhalten 
usw. darstellen und ihre 
organisatorische Umsetzung und die 
Verantwortlichkeiten regeln. Soweit 
der Mindestabstand in bestimmten 
Bereichen kurzfristig nicht sicher 
eingehalten werden kann, kann 
alternativ die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
(§ 2 Absatz 3) vorgesehen werden. 
An die Stelle des Mindestabstands 
kann eine gleich wirksame bauliche 
Abtrennung (z.B. durch Glas, 
Plexiglas o.ä.) treten. Bei 
Veranstaltungen oder 
Versammlungen, bei denen die 
Teilnehmer auf festen Plätzen sitzen, 
kann für die Sitzplätze das Erfordernis 
eines Mindestabstands von 1,5 
Metern zwischen Personen durch die 
Sicherstellung der besonderen 
Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 
2 ersetzt werden.  
 
(2) Das Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzept ist zur 
Information der unteren 
Gesundheitsbehörde vor der 
Eröffnung der Einrichtung oder der 
Durchführung des Angebots 
vorzulegen. 

11 Rheinland-Pfalz 
 
VO vom 25.08.2020 
Gültig bis 15.09.2020 

 
 
 

§ 1 
 
Der Aufenthalt im 
öffentlichen Raum ist 

nur unter Einhaltung 
eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern zu 

anderen Personen 
erlaubt 
(Abstandsgebot). 
 
Gilt nicht bei 
Kontakten aus 
geschäftlichen, 

§ 6 
 
(1) Dienstleistungs-und 
Handwerksbetriebe sind unter 

Beachtung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen befugt, ihre 
Tätigkeit auszuüben. Das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs.2 ist 
einzuhalten, sofern die Art der 
Dienstleistung dies zulässt. 
 
(2) Kann das Abstandsgebot nach § 1 
Abs.2 zwischen Personen im 
Einzelfall wegen der Art der 

§ 4  

 
Untersagung der Öffnung oder Durchführung von 
Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche 

Einrichtungen 
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beruflichen oder 
dienstlichen Anlässen. 

Dienstleistung nicht eingehalten 
werden, gilt die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3, sofern die Art der 
Dienstleistung dies zulässt.  
 
Für Dienstleistungen im Bereich der 
Körperpflege, beispielsweise in 
Friseursalons,Fußpflegeeinrichtungen
, Nagelstudios, Kosmetiksalons, 
Massagesalons, Tattoostudios, 
Piercingstudios und ähnlichen 
Einrichtungen, gilt zusätzlich die 
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 

1 Abs. 8 Satz 1.  

12 Saarland 
 
VO vom 24.08.2020 
Gültig bis 31.10.2020 

 
 

§ 1 

 
Wo immer möglich ist 
ein Mindestabstand zu 

anderen Personen von 
eineinhalb Metern 
einzuhalten. 
 

§ 2 

 
Sofern gesundheitliche Gründe nicht 
entgegenstehen, haben folgende 
Personengruppen eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen: 

… 
Kunden und das Personal bei 
Erbringern von Dienstleistungen 
unmittelbar am Menschen, bei 

denen aufgrund ihrer Natur der 
Mindestabstand des § 1 Absatz 1 
Satz 3 zwangsläufig nicht 
eingehalten werden kann 
(körpernahe Dienstleistungen), 

soweit die Natur der Dienstleistung 
dem nicht entgegensteht, 

§ 3 Kontaktnachverfolgung 

 

(1) Die Möglichkeit einer Kontaktnachverfolgung ist  

    verpflichtend zu gewährleiten 

    8 bei Prostitutionsstätten, soweit sie nach dieser       

        Verordnung nicht untersagt sind. 
 
 
§ 7 Verboten ist 
 
(1) Die Erbringung sexueller Dienstleistungen im 

Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des 
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 
(BGBl. I S. 2372), zuletzt geändert durch Artikel 182 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
außerhalb von Prostitutionsstätten sowie die 
Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne des 
§ 2 Absatz 3 Nummern 2 bis 4 des 

Prostituiertenschutzgesetzes sind untersagt. 
 
(2) Verboten ist der Betrieb von Clubs, Diskotheken, 
Bordellbetrieben und Swingerclubs. 

§ 7 

 
(1) 
Verboten ist die 
Erbringung 
sexueller 
Dienstleistungen 
außerhalb von 
Prostitutions-
stätten  

 

13 Sachsen 
 
VO vom 01.09.2020 
Gültig bis 02.11.2020 

§ 1 
 
Wo immer möglich, sind 
ein Mindestabstand zu 
anderen Personen von 1,5 
Metern einzuhalten und 
weitere Maßnahmen zur 
Ansteckungsvermeidung 
zu beachten 
(Kontaktbeschränkung).  
 

 § 3  

 
2) Verboten bleibt die Öffnung von 

1. Diskotheken, Tanzlustbarkeiten in geschlossenen  
    Räumen, 
2. Dampfbäder, Dampfsaunen, 
3. Prostitutionsveranstaltungen,  
    Prostitutionsvermittlung, Prostitutionsfahrzeuge 

     und  
4. Prostitutionsstätten, es sei denn, es handelt sich 
    um die entgeltliche Erbringung sexueller  
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    Dienstleistungen ohne Geschlechtsverkehr mit  

    von der zuständigen kommunalen Behörde 
    genehmigtem Hygienekonzept sowie  
    Nachverfolgungsauflagen 
 

14 Sachsen-Anhalt 
 
VO vom 02.07.2020 
Gültig bis 16.09.2020 

§ 1 
 

Einhaltung eines 
Mindestabstands von 
1,5 Metern zu anderen 

Personen, soweit 
möglich und zumutbar 
 
 

§ 7 

 
Die Öffnung von 
Dienstleistungsbetrieben der 
Körperpflege wie Frisöre, Barbiere, 

Massage- und Fußpflegepraxen, 
Nagelstudios, Kosmetikstudios, 
Solarien, Sonnenstudios sowie 
Piercing- und Tattoostudios und 
ähnliche Unternehmen ist nur 
zulässig, wenn die Einhaltung der 
allgemeinen Hygieneregeln nach § 1 
Abs.1 sichergestellt ist, Kundenlisten 
entsprechend § 2 Abs. 4 geführt 
werden und die Kunden eine 
geeignete Mund-Nasen-Bedeckung 
im Sinne des § 2 Abs. 2 tragen oder 
andere geeignete Schutzmaßnahmen 
getroffen werden. 

§ 4  

 
Prostitutionsstätten und Prostitutionsfahrzeuge im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. 
Oktober 2016 (BGBl.IS.2372), geändert durch Artikel 
57 des Gesetzes vom 20. November 2019 
(BGBl.IS.1626), dürfen nicht für den Publikumsverkehr 
geöffnet werden. Prostitutionsveranstaltungen im 

Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes dürfen nicht 
durchgeführt werden. 

 

15 Schleswig-
Holstein 
 
VO vom 29.08.2020 
Gültig bis 30.08.2020 

 
 
 

§ 2 
 
(1) Im privaten und 
öffentlichen Raum ist zu 
anderen Personen ein 
Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten 
(Abstandsgebot). Dies gilt 
nicht, wenn die 
Einhaltung des 
Mindestabstands aus 
tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen 
nicht möglich ist;. 

§ 4 

 
(1) Soweit nach dieser Verordnung 
ein Hygienekonzept zu erstellen ist, 

hat der Verpflichtete dabei nach den 
konkreten Umständen des Einzelfalls 
die Anforderungen des 
Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept 
sind insbesondere Maßnahmen für 
folgende Aspekte vorzusehen: 

1. die Begrenzung der 
Besucherzahl auf Grundlage 
der räumlichen Kapazitäten; 

2. die Wahrung des 
Abstandsgebots aus § 2 
Absatz 1; 

3. die Regelung von 
Besucherströmen; 

4. die regelmäßige Reinigung 
von Oberflächen, die häufig 
von Besucherinnen und 
Besuchern berührt werden; 

§ 9 
 
Betrieb des Prostitutionsgewerbes untersagt 

§ 9 

 
Erbringung 
sexueller 
Dienstleistungen 
mit 
Körperkontakt ist 

untersagt. 
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5. die regelmäßige Reinigung 
der Sanitäranlagen; 

6. die regelmäßige Lüftung von 
Innenräumen, möglichst 
mittels Zufuhr von Frischluft. 

 
§ 9 

Dienstleister, Handwerker und 
Gesundheitshandwerker dürfen 
Tätigkeiten am Gesicht des 
Kunden nur ausführen, sofern 

besondere Schutzmaßnahmen die 
Übertragung des Coronavirus 
ausschließen. 
 

16 Thüringen 
 

VO vom 20.08.2020 
Gültig bis 30.09.2020 
 
 

§ 1 

 
Wo immer möglich 
und zumutbar, ist ein 

Mindestabstand von 
wenigstens 1,5 m 
einzuhalten. 

§ 5 

 
(3) Infektionsschutzkonzepte 

müssen mindestens Folgendes 
enthalten: 

1. die Kontaktdaten der 
verantwortlichen Person 
nach Absatz 2, 

2. Angaben zur genutzten 
Raumgröße in Gebäuden, 

3. Angaben zur begehbaren 
Grundstücksfläche unter 
freiem Himmel, 

4. Angaben zur 
raumlufttechnischen 
Ausstattung, 

5. Maßnahmen zur 
regelmäßigen Be- und 
Entlüftung, 

6. Maßnahmen zur 
weitgehenden 
Gewährleistung des 
Mindestabstands nach § 1 
Abs. 1, 

7. Maßnahmen zur 
angemessenen 
Beschränkung des 
Publikumsverkehrs, 

8. Maßnahmen zur Einhaltung 
der Infektionsschutzregeln 
nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie 
§ 4, 

 
 
 
§ 7 

 
(2) Für den Publikumsverkehr können die folgenden 

öffentlichen, frei oder gegen Entgelt zugänglichen 
Veranstaltungen und Dienstleistungen unabhängig 

von der jeweiligen Trägerschaft oder den 
Eigentumsverhältnissen unter Einhaltung der 
Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie den 
§§ 4 und 5 Abs. 1 bis 4 durchgeführt werden mit der 
Maßgabe, dass das jeweilige 
Infektionsschutzkonzept nach § 5 Abs. 1 der nach § 
12 Abs. 1 zuständigen Behörde spätestens eine 
Woche vor Veranstaltungsbeginn vorzulegen ist: 

 
1. Schautänze, Tanzdarbietungen und -

vorführungen, jeweils mit sitzenden 
Zuschauern, 

2. Volkstanz, sofern feste Gruppen mit 
namentlich bekannten Teilnehmern 
gewährleistet sind, 

3. kulturelle Tanzveranstaltungen wie 
Debütanten-, Abitur- oder Abschlussbälle, 

4. sexuelle Dienstleistungen in 
Prostitutionsstätten im Sinne des 
Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. 

Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der jeweils 
geltenden Fassung, an denen nicht mehr als 
zwei Personen gleichzeitig beteiligt sind. 

 
(3) 
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9. Maßnahmen zur 
Sicherstellung des 
spezifischen Schutzes der 
Arbeitnehmer im Ergebnis 
der Gefährdungsbeurteilung 
nach § 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes vom 
7. August 1996 (BGBl. I 
S. 1246) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

Dies schließt geeignete Maßnahmen zur 
Nachvollziehbarkeit der teilnehmenden Personen 

zur Feststellung von Infektionsketten ein. 
 
§ 18 

 
Tanzklubs, Diskotheken, Swingerklubs sowie 
sexuelle Dienstleistungen in Prostitutionsfahr-
zeugen und bei Prostitutionsveranstaltungen 

 
(1) Für den Publikumsverkehr sind vorbehaltlich des § 7 
die folgenden Veranstaltungen, Dienstleistungen und 
Einrichtungen unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder den Eigentumsverhältnissen 
vorläufig weiter geschlossen zu halten 
beziehungsweise weiter untersagt: 

1. Tanzklubs, Diskotheken und vergleichbare 
Einrichtungen jeweils in geschlossenen 
Räumen, 

2. sexuelle Dienstleistungen in 
Prostitutionsfahrzeugen und bei 
Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes, 
3. Swingerklubs und ähnliche Angebote. 

 
(2) Die Möglichkeiten zur schrittweisen Aufhebung 
der weiter bestehenden Beschränkungen nach 

Absatz 1 werden regelmäßig unter Berücksichtigung 
der epidemiologischen Gesamtlage geprüft. 
 

 

 

Quellen: 

 

Bayern:  

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

Baden-Württemberg:  

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

Berlin: 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ 

Brandenburg: 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv 

Bremen: 

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_08_25_GBl_Nr_0084_signed.pdf 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_6/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_08_25_GBl_Nr_0084_signed.pdf
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Hamburg: 

https://www.hamburg.de/verordnung/14238770/2020-08-25-rechtsverordnung/ 

Hessen:  

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/cokobev_stand_01.08.pdf?fbclid=IwAR3tHvsNKD35bGwab_tpY2iUiEr01zV2IU1g-

qP1w2kFiPr-xwTeqnM_FII 

Mecklenburg-Vorpommern: 

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf 

Niedersachsen: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 

Nordrhein-Westfalen: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-08-31_coronaschvo_vom_31.08.2020_lesefassung.pdf 

Rheinland-Pfalz: 

https://corona.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/10CoBeLVO_konsolidierte_Fassu

ng.pdf 

Saarland: 

https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-08-21.html#doc6f4639e4-09fd-4cf3-8a26-2a7c57f4ef96bodyText9 

Sachsen: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-08-25.pdf 

Sachsen-Anhalt: 

https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Siebte_SARS-

Co-2-EindaemmungsVO.PDF 

Schleswig-Holstein: 

https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200810_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#docdaefbc61-a03c-

40b4-ac84-8e14bb40e857bodyText9 

Thüringen: 

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung 

https://www.hamburg.de/verordnung/14238770/2020-08-25-rechtsverordnung/
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/cokobev_stand_01.08.pdf?fbclid=IwAR3tHvsNKD35bGwab_tpY2iUiEr01zV2IU1g-qP1w2kFiPr-xwTeqnM_FII
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/cokobev_stand_01.08.pdf?fbclid=IwAR3tHvsNKD35bGwab_tpY2iUiEr01zV2IU1g-qP1w2kFiPr-xwTeqnM_FII
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-Verordnung.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-08-31_coronaschvo_vom_31.08.2020_lesefassung.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.pdf
https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-08-21.html#doc6f4639e4-09fd-4cf3-8a26-2a7c57f4ef96bodyText9
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Corona-Schutz-Verordnung-2020-08-25.pdf
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Siebte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.PDF
https://ms.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/VO_Siebte_SARS-Co-2-EindaemmungsVO.PDF
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200810_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#docdaefbc61-a03c-40b4-ac84-8e14bb40e857bodyText9
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200810_LF_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#docdaefbc61-a03c-40b4-ac84-8e14bb40e857bodyText9
https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung



